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Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetz löst Geräte-
sicherheitsgesetz ab
Am 1. Mai 2004 tritt das Gesetz über tech-
nische Arbeitsmittel (Gerätesicherheitsge-
setz – GSG) außer Kraft. Mit der Umsetzung
der Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG
wurden das Produktsicherheitsgesetz und
das GSG zum neuen Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetz (GPSG) zusammengelegt.
Dieser Schritt bringt aus Sicht des Arbeits-
schutzes eine Akzentverschiebung:
Im Mittelpunkt des Gesetzes stehen nun die
so genannten „Verbraucherprodukte“. Dies
sind nach der Definition in § 2 Abs. 3 GPSG
alle Produkte, die unter vernünftigerweise
vorhersehbaren Bedingungen von Verbrau-
chern benutzt werden können, selbst wenn
sie nicht für diese bestimmt sind – also auch
fast alle Arbeitsmittel. Der Begriff techni-
sche Arbeitsmittel bezeichnet somit zukünf-
tig nur noch wenige Produkte.

Für den Arbeitsschutz sind in dem Gesetz
wichtige Neuerungen enthalten:
• Mit dem GPSG ist erstmals der Handel mit

gebrauchten Produkten geregelt. Betrie-
be, die gebrauchte Produkte kaufen, wer-
den dadurch entlastet. Der Verkäufer
muss sicherstellen, dass die Produkte min-
destens die Anforderungen erfüllen, die
zum Zeitpunkt des erstmaligen Inverkehr-
bringens bestanden haben.

• Das GS-Zeichen für Geprüfte Sicherheit
kann zukünftig für eine größere Produkt-
palette vergeben werden (z. B. einige
Zubehörteile).

• Das GPSG sieht vor, dass die „vorherseh-
bare Fehlanwendung“ eines Produktes
durch den Hersteller zu berücksichtigen
ist. Diese Ausweitung hat den Hinter-
grund, dass Manipulation und andere
Fehlanwendungen immer wieder schwere
Unfälle verursachen.

BGR 500

„Betreiben von Arbeits-
mitteln“
Die Betriebssicherheitsverordnung enthält
für den Altbestand von Maschinen und son-
stigen technischen Arbeitsmitteln die Rege-
lung, dass für deren sicherheitstechnische
Beurteilung die zum Zeitpunkt der erstmali-
gen Bereitstellung geltenden Vorschriften
heranzuziehen sind.
Damit bedarf es zur Geltung der in Alt-
Unfallverhütungsvorschriften geregelten
technischen Spezifikationen nicht mehr der
Rechtsverbindlichkeit der Vorschriften
selbst, sondern die alten Maschinenvor-
schriften können als eigenständiges Recht
zurückgezogen und außer Kraft gesetzt
werden.
Diese Zurückziehung erfolgte zeitgleich mit
dem Inkrafttreten der neuen Unfallverhü-
tungsvorschrift „Grundsätze der Präventi-
on“ (BGV A1) zum 1. Januar 2004.
Um den Zugriff auf unverzichtbare Schutz-
ziele von zurückgezogenen Unfallverhü-
tungsvorschriften auch weiterhin zu ermög-
lichen, sind und werden in der BG-Regel
„Betreiben von Arbeitsmitteln“ (BGR 500)
die erhaltenswerten Inhalte dieser Unfallver-
hütungsvorschriften (Prüf- und Betriebsbe-
stimmungen) zusammengestellt.
Dabei folgt die BG-Regel in ihrem Aufbau im
Wesentlichen der Gliederung nach Arbeits-
mitteln oder Arbeitsverfahren entsprechend
den zurückgezogenen Unfallverhütungs-
vorschriften.
Die einzelnen Berufsgenossenschaften wer-
den in den gedruckten Ausgaben dieser BG-
Regel für die Unternehmen ihres Zuständig-
keitsbereiches nur diejenigen Abschnitte wie-
dergeben, die für die Arbeitsmittel oder
Arbeitsverfahren der jeweiligen Branche
zutreffen. Daher werden bei den einzelnen
Berufsgenossenschaften unterschiedliche
Fassungen der BG-Regel anzutreffen sein.
Die gedruckte Ausgabe der BGR 500 (Fas-
sung der BGFW) wird jedem Mitgliedsunter-
nehmen kostenlos zugeschickt, kann aber
auch unter bgfw. de heruntergeladen wer-
den.

Neue Prüfnorm

Höhensicherungsgeräte in
horizontaler Benutzungs-
richtung  
An hochgelegenen Arbeitsplätzen werden
häufig Persönliche Schutzausrüstungen
gegen Absturz benutzt. So ist es z. B. üblich,
für Arbeiten auf Flachdächern Höhensiche-
rungsgeräte zu verwenden. 
Höhensicherungsgeräte sind Teilsysteme
eines Auffangsystems der Persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz. Innerhalb
der Europäischen Gemeinschaft dürfen nur
nach EG-Baumuster geprüfte Geräte be-
nutzt werden. Im Zuge der EG-Baumuster-
prüfung erfolgt die Überprüfung der sicher-
heitstechnischen Anforderungen u. a. nach

den Festlegungen der harmonisierten Norm
DIN EN 360 „Höhensicherungsgeräte“. In
dieser Norm wird jedoch ausschließlich eine
vertikale Beanspruchungseinrichtung der
Geräte berücksichtigt.
Die horizontale Anordnung war somit prüf-
technisch nicht erfasst. Einerseits wird die
Beanspruchbarkeit des ein- und ausziehba-
ren Verbindungsmittels über eine Kante
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Mehr als 60 Prozent...
...aller tödlichen Arbeits- und Wegeunfälle
ereignen sich im Straßenverkehr. Darauf
wiesen die Berufsgenossenschaften anläss-
lich des Weltgesundheitstages hin, der in
diesem Jahr unter dem Motto "Sicher fah-
ren - gesund ankommen" dem Thema Ver-
kehrssicherheit gewidmet war.
Im Jahr 2002 wurden den Berufsgenossen-
schaften insgesamt 1.354 tödliche Unfälle
gemeldet. 581 davon geschahen auf dem
Weg zur Arbeit oder zurück. Nimmt man die
Verkehrsunfälle von Berufskraftfahrern oder
Beschäftigten auf Dienstreisen hinzu, so
entfallen 62 Prozent (840) aller tödlichen
Unfälle, die mit der beruflichen Tätigkeit in
Zusammenhang stehen, auf den Straßen-
verkehr. Die Straße ist damit der weitaus
gefährlichste Arbeitsplatz. Detaillierte Zah-
len für 2003 liegen derzeit noch nicht vor:

Zwar ist die Zahl der tödlichen Arbeitsunfäl-
le weiter zurückgegangen, die Zahl der töd-
lichen Wegeunfälle ist jedoch gestiegen, so
dass der Anteil der tödlichen Unfälle im
Straßenverkehr vermutlich noch weiter
gewachsen ist.
Unfälle im Straßenverkehr verursachen im
Durchschnitt schlimmere Verletzungsfolgen
als andere Arbeitsunfälle. Das belegen fol-
gende Zahlen: Von der Gesamtzahl aller
meldepflichtigen Arbeits- und Wegeunfälle
(1,1 Millionen im Jahr 2002) entfällt nur ein
relativ kleiner Anteil (134.000 bzw. 11,7
Prozent) auf den Straßenverkehr. Bei
Betrachtung der schweren Unfälle, die zu
neuen Unfallrenten führten, steigt der
Anteil der Unfälle im Straßenverkehr bereits
auf 23 Prozent (6.290), bei den tödlichen
sogar auf 62 Prozent. Unfälle im Straßen-
verkehr verursachen somit nicht nur ein
hohes Maß an menschlichem Leid, sondern
auch großen volkswirtschaftlichen Schaden.
Die Berufsgenossenschaften unterstützen
deshalb schon seit Jahren ideell und finanzi-
ell den Deutschen Verkehrssicherheitsrat
(DVR) bei seinen Bemühungen um mehr
Sicherheit im Straßenverkehr.

nicht geprüft. Anderseits ist aufgrund des
Sturzes über die Dach- oder Deckenkante
eine höhere Auffangstrecke und größere
Fangstoßkraft als in den Festlegungen nach
DIN EN 360 möglich.
Aufgrund von Untersuchungsergebnissen
wurden deshalb im Deutschen Normenaus-
schuss für Persönliche Schutzausrüstungen
gegen Absturz (NPS 31) Prüfgrundsätze ver-
abschiedet, mit denen auch der horizontale
Einsatz von Höhensicherungsgeräten abge-
deckt werden kann.
Diese Prüfgrundsätze sind mittlerweile auf
europäischer Ebene anerkannt und können
im Rahmen einer Baumusterprüfung optio-
nal angewendet werden.
Insofern kann es in Zukunft nach EG-Bau-
muster geprüfte Höhensicherungsgeräte
geben, die dann neben der vertikalen
Benutzungsrichtung auch für die horizonta-
le Anordnung einsetzbar sind.
Da es sich hier um eine optionale Prüfung
handelt, ist für derartige Anwendungsfälle
unbedingt eine Rücksprache mit dem Her-
steller erforderlich. Dieser muss für das
Gerät neben der einwandfreien Funktion
der Bremseinrichtung für die horizontale
Lage, auch bei voll ausgezogenem Verbin-
dungsmittel,  die entsprechende Bean-
spruchbarkeit des Verbindungsmittels über
eine Kante gewährleisten.
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